
   

 

Vereinbarung  
 
 zur Bereitstellung von Infomaterial zum Jugendschutz 
 zum Einsatz von Eintrittsbändern bei Veranstaltungen 

 
 Bitte hier ausfüllen 
Der Veranstalter:  
Name der Organisation 
Name, Telefon, E-Mail und Adresse der 
Kontaktperson 
 

 
 

Die Veranstaltung:  
Titel 
Durchführungsdatum 
Veranstaltungsort 
 

 

 
Der genannte Veranstalter ersucht die Suchtprävention der Bezirke Affoltern 
und Dietikon um die Ausrüstung mit folgenden Materialien zur Einhaltung der 
Jugendschutzgesetze beim Alkohol- und Tabakverkauf an der oben erwähnten 
Veranstaltung: 
•  Bitte hier ausfüllen 
• Rote Eintrittsbänder (keine alkoholischen Getränke 

unter 16 Jahren) 
Anzahl: 

• Gelbe Eintrittsbänder (keine gebrannten Wasser, 
Aperitife oder Alcopops unter 18 Jahren) 

Anzahl: 

• Grüne Eintrittsbänder (ab 18 Jahren alkoholische 
Getränke auf eigene Verantwortung) 

Anzahl: 

Farbe: schwarz/pink 

 

Anzahl: • Schild "Jugendschutzgesetze 
Alkohol und Tabak kombiniert" 
(29.5 x 19.5 cm) zur Platzierung 
am Verkaufsstand  

 
der Text der beiden Versionen ist 
identisch 

Farbe: gelb/rot 

 

Anzahl: 

Farbe: schwarz/pink 

 

Anzahl: • Kleber "Jugendschutzgesetze 
Alkohol und Tabak kombiniert" 
(11.9 x 7.8 cm) zur Platzierung am 
Verkaufsstand  
 
der Text der beiden Versionen ist 
identisch 

Farbe: gelb/rot 

 

Anzahl: 
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• Schild „Jugendschutzgesetze zu 
Tabak“ (29.5 x 19.5 cm) 

Farbe: orange/blau 

 

Anzahl: 

• Kleber „Jugendschutzgesetze zu 
Tabak“ (11.9 x 7.8 cm) 

Farbe: orange/blau 

 

Anzahl: 

• Broschüre: Wenn Jugendliche Alkohol oder 
Zigaretten kaufen wollen. Was Sie tun können, 
wenn Sie im Service oder Verkauf arbeiten 
(momentan vergriffen) 

Anzahl: 

• Broschüre: Jugendliche und Alkohol – 
Gesetzesbestimmungen und Grundregeln für 
Gastronomie und Detailhandel 

Anzahl: 

• Präventionskonzept für Festveranstalter (bis 5 Ex. 
kostenlos) 

Anzahl: 

• Flyer: Schulung für Gastronomie, Detailhandel und 
Festwirtschaften 

Anzahl: 

 
Bestimmungen: 
Die Bänder werden durch die Suchtprävention der Bezirke Affoltern und 
Dietikon an Veranstalter abgegeben, wenn die folgenden Bestimmungen 
eingehalten werden: 
 Bitte hier ausfüllen und mit 

Kürzel bestätigen 
Alle notwendigen Bewilligungen für den Anlass sind 
eingeholt. 

 

An der Veranstaltung wird eine Eintrittskasse geführt.  
Der Veranstalter befestigt Infosteller oder Kleber mit 
den Jugendschutzgesetzen an den Verkaufsständen. 

 

Das Kassenpersonal und das Verkaufspersonal wird 
über die Jugendschutzgesetze informiert und traut sich 
deren Durchsetzung zu. 

 

Folgender Ablauf beim Einsatz der Eintrittsbänder wird 
garantiert: 
• An der Kasse erfolgt eine strikte Ausweiskontrolle 
• Die Unterscheidung der Alterskategorien wird bei 

allen Eintritten konsequent durchgesetzt. 
• Die Bänder werden vom eigenen Personal am Arm 

der Besucher befestigt (Abstreifen verunmöglichen)

 

Alle nicht verwendeten Eintrittsbänder werden an die 
Suchtprävention der Bezirke Affoltern und Dietikon 
zurückgesendet (Verhinderung des Missbrauchs). 

 

 
Ort, Datum, Unterschrift  
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